
Berlin, 10.02.2023

zur Gemeinsamen Konferenz der Verkehrs- und Straßenbauabteilungsleitungen  
der Länder (GKVS) am 1./2. März 2023 in Gelsenkirchen 

und zur Verkehrsministerkonferenz (VMK) am 22./23. März 2023 in Aachen 

Bericht 
des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr 

TOP 5.1 Klimaschutz durch ÖPNV-Offensive 2030
a) Aufstockung der Regionalisierungsmittel

Die Zuständigkeit für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) und dessen Finan-
zierung liegt grundsätzlich bei den Ländern bzw. den Kommunen. Der Bund unterstützt
die Länder bei der Bewältigung dieser Aufgabe mit finanziellen Mitteln, u. a. über das
Regionalisierungsgesetz (RegG).

In den vergangenen Jahren hat der Bund mehrfach die Regionalisierungsmittel erhöht,
zum einen im Rahmen des Klimaschutzpakets der Bundesregierung, zum anderen zur
Unterstützung des Sektors bei der Bewältigung der coronabedingten finanziellen Nach-
teile.

Die Regionalisierungsmittel für das Jahr 2022 wurden um insgesamt 4,7 Mrd. Euro er-
höht (2,5 Mrd. Euro für das 9-Euro-Ticket, 1,2 Mrd. Euro für den ÖPNV-Rettungsschirm
2022 und 1 Mrd. Euro zur Abfederung von Preissteigerungen).

Mit der letzten Änderung des RegG wurde, zusätzlich zur Erhöhung um 1 Mrd. Euro, die
jährliche Dynamisierungsrate von 1,8 % auf 3,0 % ab dem Jahr 2023 angehoben.


